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Bekämpfung der Proſtitufion und der 

Unzpmucht im Allgemeinen. 

Ös iſt eine ebenſo feſtſtehende, als leicht erklärliche 

Thatfache, daß die außerehelichen Kinder in der Regel 

außerordentlich ſchlecht verpflegt und erzogen werden, 

ſo ſchlecht, daß der bei Weitem größte Prozentſatz der 

Inſaſſen der verſchiedenen Strafanſtalten ſich aus den 

außerehelichh Geborenen rekrutiert. Wenn man auch 

davon abſehen wollte, daß auch die Sterblichkeit unter 

den außerehelichen Kindern größer iſt, als bei den ehe- 

lichen, ſo wäre doch ſchon der erſtgenannte Grund für 

den Staat Veranlaſſung genug, ſich um die Verſorgung 

und Erziehung außerehelicher Kinder mehr anzunehmen, 

al8 dies biSher der Fall war. 

Daß der Staat Erziehungsanſtalten gründet und 

unterhält, in welchen alle außerehelichen Kindex Zévaugs- 

aufnahme finden und ſo lange verpflegt, erzogen und 

zum Volksſchul-Unterricht, bei beſſerer Begabung und
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entſprechender Neigung auch zu höherem Unterrichte 

auf den Mittel- und Hochſchulen angehalten werden, 

bis ſie ſich ſelbſt fortbringen können, iſt eine ganz un- 

abweisbare Pflicht, und jedenfalls notwendiger, wie 

auch lohnender, als ſo manche andere Staats-Aktion, 

von welcher ſo viel Aufhebens gemacht wird. Den 

Gemeinden die Errichtung und Unterhaltung ſolcher 

Anſtalten aufzubürden, dürfte weniger angezeigt ſein, 

wenn auch in jeder Gemeinde mindeſtens eine derartige 

Anſtalt wird gegründet werden müſſen. 

Durch die Koſten braucht man ſich von ſfolchem 

Vorhaben nicht abſchre>en zu laſſen, da es, wenn der 

Staat die Erziehung der außerehelichen Kinder in die 

Hand nimmt, ſelbſtverſtändlich iſt, daß er auch alle 

Alimente bezieht und rückſicht8lo8 beitreibt. Die Be- 

ſtimmung des Bürgerlichen Geſezbuches, wonach keine 

Alimente gezahlt zu werden brauchen, wenn ſich eine 

Frauensperſon während der ſogenannten kritiſchen Zeit 

von mehreren MannsSperſonen hat fleiſchlich gebrauchen 

laſſen, muß fallen und der Beſtimmung Plaß machen, 

daß im Gegenteil jeder Mann, der während der kritiſchen 

Zeit ſi< mit der betreffenden Frauensperſon außer- 

ehelich eingelaſſen hat, die vollen Alimente zu zahlen
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hat, wie wenn er allein in Betracht käme, während als 

Vater des Kindes derjenige erklärt wird, von welchem 

es ausweislich der Kontrollkarten, deren Begriff und 

Weſen unten näher erläutert werden wird, am wahr= 

ſcheinlichſten iſt, daß er das Kind erzeugt hat. Und 

dieſer hat dann auch die Reichniſſe zu leiſten, die der 

Kindsmutter perſönlich gebühren, wie Deflorations8gebühr, 

Tauf* und Kindbett-Koſten u. |. w. Schon dieſe er- 

weiterte Alimentation3pflicht, die keine8wegs8 der Mutter 

des Kindes, wohl aber dem Kinde ſelbſt zum Vorteil 

gereicht, iſt ein wirkſames Mittel, die Unzucht ein- 

zudämmen. . 

Doch zurück zu den Koſten! Die Einnahmen der 

Staatskaſſe können auch dadurch vermehrt werden, daß 

möglichſt viele und hohe Geldſtrafen verhängt werden, 

und ſelbſt angenommen, e2 müßte infolge des ſtaatlichen 

Eingreifens bei der Erziehung der außerehelichen Kinder 

eine Steuererhöhung eintreten, ſo iſt dies doch nicht8 

jo beſonders Exorbitantes, wenn man bedenkt, was 

alſes die Steuerzahler ſubventionieren müſſen, 3. B. 

Militär, Bildung3- und Kultu8-Anſtalten, Waiſenhäuſer, 

Armen- Anſtalten, Irrenhäuſer, Gefängniſſe u. ſ[. w., 

und wenn man weiter bedenkt, daß die Beiträge zu
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Waiſenhäuſern ganz (denn auch eheliche Kinder, deren 

Eltern geſtorben oder total verarmt ſind, werden in 

den zunächſt für außereheliche Kinder beſtimmten ſtaat= 

lichen Erziehungsanſtalten Aufnahme zu finden haben) 

und die zu Gefängniſſen und JIrren-Anſtalten zum 

großen Teil in Wegfall kommen, wenn die außerehelichen 

Kinder viel beſſer, als biöher, erzogen werden. Ferner 

iſt zu würdigen, daß, wenn Jemand ein Kind erzeugt, 

er dies doc<h nicht in ſeinem eigenen Intereſſe allein 

thut, ſondern doch wohl auch im Intereſſe de3 Staates, 

welchem er direkt oder indirekt Soldaten, Beamte, 

Steuerzahler u. f. w. liefert; es haben alſo nicht bloß 

die Eltern eine8 Kindes, ſondern auch der Staat ein 

eminentes Intereſſe daran, daß dieſes Kind, ſelbſt wenn 

es ein außereheliches ſein ſollte, gut verpflegt und gut 

erzogen werde, und dies fann nur in ſtaatlichen Zwangs- 

erziehungs8-Anſtalten geſchehen. 

Es8 würde über den Rahmen dieſes Schriftchens 

hinausgehen, wollte ich mich über die innere Einrichtung 

und Organiſation ſolcher Anſtalten de8 Weiteren ver- 

breiten; man könnte hierüber eine eigene Broſchüre 

ſchreiben. Jeder tüchtige Verwaltungsbeamte iſt im 
ſtande , für ſol<he Anſtalten die näheren Direktiven,
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ihnen gleichſam eine Verfaſſung zu geben und eine 

Hausordnung auszuarbeiten. Nur ſoviel foll hier ſchon 

erwähnt werden, daß in ſolchen Erziehungs-Anſtalten, 

damit die Kinder ihren Eltern nicht entfremdet werden, 

dem Verkehr der Eltern mit ihren Kindern der aller- 

weiteſte Spielraum gewährt werden muß, daß aber auch 

ängſtlich darüber zu wachen iſt, daß dieſer Verkehr nicht 

zum Unheil der Kinder ausſchlägt und nicht die Be- 

ſtrebungen der Anſtalt durchkreuzt oder paralyſiert. 

Da es ſich in einer Erziehungs-Anſtalt hauptſächlich 

um hygieniſche und pädagogiſche Fragen handelt, iſt es 

jelbſtverſtändlich, daß an die Spiße der ſtaatlichen 

Erziehungs- Anſtalten tüchtige Medizinalperſonen, die 

ſpeziell durcg da8 Wochenbett hervorgerufene Frauen-, 

ſowie auch Kinderkrankheiten gut zu behandeln verſtehen, 

und pädagogiſch gut gebildete Leute, die mit den Kindern 

ſc<on gleich von deren erſten Lebenstagen an gut um- 

zugehen verſtehen, geſeßzt werden. Ebenſo ſelbſtverſtändlich 

iſt es, daß derartige Anſtalten unter Verwertung der 

neueſten Ergebniſſe der Hygiene und Pädagogik ein- 

gerichtet und unterhalten werden. 

Wenn nun der Staat in ſolc<h' ausgiebiger Weiſe 

für die außerehelichen Kinder ſforgt, dann kann er auch
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das Recht für ſich in Anſpruch nehmen, den außer- 

ehelichen Geſchlechtsverkehr, über deſſen immer mehr 

überhandnehmende Zunahme heutzutage mit Recht all- 

gemeine Klage geführt wird, eingehend zu regeln. 

Vor allem iſt es Pflicht der Staat8gewalt, vor- 

zuſchreiben, daß niemand vor Vollendung des 20. Le- 

bensjahres außerehelichen Geſchlecht3umgang pflegen 

darf; denn nichts iſt ſchwächender, nicht8 untergräbt die 

Kraft und Geſundheit ſicherer, nicht38 trägt zur Ab- 

fürzung de3 Leben8, nicht3 zur Degeneration und Ver- 

nichtung ganzer Nationen mehr bei, als die zu früh- 

zeitige Bethätigung des Geſchlechtstriebes. Woher hatten 

die alten Deutſchen ihre Kraft, Geſundheit und mutige 

Aus8dauer? Doch wohl hauptſächlich daher, daß vor 

dem 25. Lebenöjahre niemand heiratete und außer- 

ehelicher Geſchlecht3verkehr faſt gar nicht vorkam. 

Sodann ſollte der außereheliche Geſchlecht8verkehr 

einer gründlichen ſtaatlichen Regelung und Kontrolle 

unterſtellt werden, indem vorgeſchrieben wird, daß 

niemand (auch verheiratete Perſonen nicht) eine außer- 

eheliche Beiwohnung pflegen darf, ohne zuvor bei der 

zuſtändigen Polizeibehörde (Polizeidirektion, Stadt- oder 

Marktsmagiſtrat, Gemeinde - Verwaltung) eine Karte
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(Kontrollkarte) gelöſt zu haben, in welcher alle voll- 

zogenen außerehelichen Beiwohnungen genau und ge- 

wiſſenhaft verzeichnet werden. 

Dieſe Kontrollkarten enthalten am Kopfe die 

'Nummer, unter welcher ſie in dem von den Polizei- 

behörden zu führenden Kontrollkarten-Verzeichniſſe auf- 

geführt ſind, . die Angabe, die wievielte die betreffende 

Karte für den Inhaber iſt, Namen, Stand, Wohn- und 

Geburt8ort und durch Vorlage eine8 amtlichen Geburts- 

zeugniſſes nachzuweiſfende Géburtszeit des JInhabers, 

Karenzzeit (ſiehe unten), Datum der Ausſtellung der 

Karte und Unterſchrift und Siegel der ſie ausſtellenden 

Polizeibehörde und in den Rubrifen Namen, Stand 

und Wohnoxt des den Beiſchlaf mit ausübenden andern 

Teils, deſſen Unterſchrift, ſowie das Datum der Bei- 

wohnungen und des Eintrags derjelben in die Kontroll- 

karte, der ſpäteſtens am Tage nach der Beiwohnung 

mittels leſerlicher Schrift bethätigt werden muß. 

Das Datum der Beiwohnungen iſt das Wichtigſte 

vom ganzen Inhalt der Kontrollfarten, da, wenn die 

Unzucht und namentlich die Proſtitution wirkſam ein- 

gedämmt werden foll, die Vorſchrift unerläßlich iſt, daß 

außerchelicher Geſchlechtöverfehr nur in beſtimmten
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Pauſen unter Einhaltung einer gewiſſen Abſtinenz- 

oder Karenzzeit gepflogen werden darf. 

Abgeſehen davon, daß durch eine ſolche Vorſchrift 

der die Geſundheit zerrüttenden und Geſchlechtskranks- 

heiten hervorrufenden Unmäßigkeit im außerehelichen 

Geſchlecht8verkehr wirkfam vorgebeugt und erzielt wird, 

daß wenigſtens der außereheliche Nachwuchs möglichſt 

geſund, kräftig, ſc<ön und intelligent iſt, bekommt es 

hierdurch die Staatsgewalt in die Hand, die Zahl der 

außerehelichen Kinder mit faſt mathematiſcher Sicherheit 

zu regulieren, je nachdem ſie dieſe Karenzzeit herauf- 

oder herunterſeßt. Eine 5 tägige Karenzzeit für Perſonen 

in den 20er Jahren, eine 10tägige für ſolche in den 

30er Jahren, eine 15tägige für ſolche in den 40er 

Jahren, eine 20tägige für ſolche in den 50 er Jahren, 

eine Z0tägige für ſolche in den 60er Jahren u. f. w. 

dürfte am angemeſſenſten ſein. Eine ſolche Abſtufung 

der Karenzzeit iſt notwendig, da, je älter eine Perſon 

wird, ſie um ſo mehr ſich vom Geſchlecht8genuſſe fern- 

halten muß, wenn ihre Geſundheit keinen Schaden leiden 

ſoll. Nach obiger Skala beträgt die Karenzzeit für die 

in den 90er Jahren ſtehenden Perſonen, zu denen man 

auch noch die 100 jährigen rechnen kann, 60 Tage.
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Wer über 100 Jahre alt iſt, darf überhaupt keinen 

außerehelichen Geſchlecht8umgang mehr pflegen, da auch 

nur eine einzige Beiwohnung für ihn tötlich verlaufen 

könnte, und erhält infolge deſſen feine neue Kontroll- 

karte mehr ausgeſtellt, wenn auch eine ihm früher aus- 

geſtellte noch ſo lange gültig bleibt, bis ſie feinen Raum 

zu weiteren Einträgen mehr bietet. Es bleibt nämlich 

die am Kopfe jeder Kontrollfarte angegebene Karenzzeit 

jo lange, als die Karte noc< Raum für weitere Ein- 

träge bietet (die durch Linien vorzuzeichnenden und mit 

fortlaufenden, auch bei jeder erneuerten Karte weiter- 

laufenden Nummern zu verſehenden Rubrifen dürfen 

nicht überſchritten werden und ſind genau der Zeitfolge 

nach eine nach der andern auszufüllen) maßgebend, auch 

wenn der betreffende Karten-Inhaber die AlterSgrenze, 

für welche die angegebene Karenzzeit vorgeſchrieben iſt, 

inzwiſchen überſchritten haben ſollte; denn man fann 

dem Publikum im großen und ganzen nicht zumuten, 

daß es an der Hand des am Kopfe der Kontrollkarte 

angegebenen Geburtsötages des betreffenden Karten- 

inhabers zu allem übrigen auch noch die auf dieſen 

treffende Karenzzeit berechne. 

Wenn das ganze Inſtitut der Karenzzeit irgend
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cinen Wert haben ſoll, muß ſelbſtverſtändlich vorge- 

ſchrieben werden, daß niemand zu einer außerehelichen 

Beiwohnung ſchreiten darf, bevor er nicht nur ſelbſt 

*feine Karenzzeit hinter ſich hat, ſondern auch ſich durc 

eigene und perſönliche Einſichtnahme von der Kontroll- 

farte des andern Teils davon überzeugt hat, daß auch 

dieſer die ihm vorgeſchriebene Karenzzeit eingehalten hat. 

So wird die Männerwelt durch die Frauenwelt, 

dieſe durch jene und jede von beiden durch die Polizei 

fontrolliert, und der durchſchlagende Erfolg davon liegt 

aller Welt klar vor Augen. Sollte ſich aber heraus- 

ſtellen, daß ſich bei 5tägiger Karenzzeit gleichwohl die 

Geſchlechtökrankheiten nicht weſentlich vermindern, ſovo 

müßte die Karenzzeit für jede Altersklaſſe entſprechend 

erhöht werden. ' 

Eine Mannsperſon, die mehr als um 20 Jahre 

älter als eine Frauensperſon iſt, darf mit dieſer keinen 

außerehelichen Geſchlecht8umgang pflegen, da ſie von 

ihm abſtammen könnte. Das umgekehrte Verhältnis 

(d. h. daß eine Frauensperſon, die mindeſtens um 

20 Jahre älter al8 eine Mannsperſon iſt, mit diefer 

außerehelichen Umgang pflegt), wird ſelten vorkommen 

und iſt unſchädlich, daher nicht zu verbieten.



Nichts iſt mehr geeignet, der Proſtitution und der 

Unzucht überhaupt den Boden unter den Jüßen weg- 

zuziehen, als wenn  man ſie aus der Dunfkelheit, in der 

ſie bisher ungeſtraft ihr unheimliches Weſen treiben 

konnte, ah das Licht der Öffentlichkeit zieht, und dies 

wird am ſicherſten durch das Syſtem der Kontrollkarten, 

das auch die Männerwelt zwingt, Farbe zu befennen, 

erreicht. 

Kein anderes Mittel räumt mit der Proſtitution 

und dem damit im Zuſammenhang ſtehenden Zuhälter- 

unweſen ſo gründlich auf; denn wenn eine Profſtituierte 

nur immer früheſtens am 6. Tag nach dem leßten 

- Beiſchlaf einen einzigen weiteren außerehelichen Bei- 

ſchlaf pflegen darf, kann ſie ſich faum mehr ihren 

LebenSunterhalt damit verdienen, ſondern iſt genötigt, 

einen andern Beruf zu ergreifen, und ſelbſt wenn ſich 

vielleicht infolge beſſerer Bezahlung (es kommt ja hin 

und wieder vor, daß Hunderte von Mark für eine einzige 

außereheliche Beiwohnung bezahlt werden) hier und da 

eine Proſtituierte ſollte über Waſſer halten fönnen, [o 

wird doch ihr unfſauberes Handwerk durc< das Kontroll- 

kartenſyſtem ſchon inſofern eingedämmt, als nunmehr 

für eine ſolche der gewerbömäßigen Unzucht ergebenc
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Frauensperſon wegen der Verminderung der Bei- 

wohnungen die vorher faſt ganz ſicher ausgeſchloſſene 

Gefahr, Kinder zu bekommen, gegeben iſt; denn es iſt 

befannt, daß Proſtituierte nur wegen der allzugroßen 

Häufigkeit der Beiwohnungen unfruchtbar bleiben. Der 

Umſtand, daß hierdurc<; die Schar der außerehelichen 

Kinder um einige vermehrt wird, kann wegen der ganz 

minimalen Anzahl ſolcher Kinder nicht erſchwerend ins 

Gewicht fallen. 

Man könnte übrigens auch vorſchreiben, daß keiner 

Frauensperſon für ihre außerehelichen Gunſtbezeugungen 

weder vor- noch nachher irgend ein materieller Vorteil 

in irgend einer Form bei Vermeidung ſtrenger Be- 

ſtrafung beider Teile gewährt oder angeboten werden 

darf; allein die Beobachtung einer derartigen Vorſchrift 

entzieht ſic zu ſehr jeder Kontrolle. 

Mit der Verminderung der außerehelichen Bei- 

wohnungen mindert ſich auch die Gefahr, daß anſteckende 

Geſchlechtskrankheiten entſtehen, da ſolche Krankheiten 

wohl dann vorfommen fönnen, wenn ſich ein Frauen- 

zimmer an einem Tage ſech8 verſchiedenen Männern 

hingiebt, nicht aber, wenn es ſich immer erſt am ſechſten 

Tage von Einem Manne gebrauchen laſſen darf. Sollten
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übrigens troßdem noch Geſchlechtskrankheiten vorkommen, 

ſo hilft die Vorſchrift, daß ſich keine Mannes8- oder 

Frauensperſon bei Vermeidung ſtrenger Strafe zu 

außerehelichem Geſchlechtöverkehr herbeilaſſen darf, wenn 

ſie weiß, daß ſie mit einer anſteckenden Geſchlecht3- 

franfheit behaftet iſt. Damit man ſolchen Leuten mit 

dem Strafgeſeße beifommen könne, ſind alle Ärzte an- 

zuweiſen, Perſonen, die ſie wegen anſte>ender Geſchlecht8- 

kranfheiten in Behandlung haben, unter Einziehung der 

Kontrollkarte darauf aufmerkſam zu machen, daß ſie 

an einer ſolchen Krankheit leiden, und ſich dieſe Be- 

lehrung unter Benennung der Krankheit beſcheinigen 

zu laſſen, welche Beſcheinigungen derjenigen Polizei- 

behörde, welche die eingezogene Kontrollkarte ausgeſtellt 

hat, mit dieſer einzuſenden ſind. Wer eine ſolche Be- 

ſcheinigung zu unterſchreiben oder dem Arzte die Kontroll- 

karte, von welcher nicht behauptet werden kann, daß ſie 

zu Verluſt gegangen iſt, einzuliefern ſich weigert, iſt 

ſtrafbar. Auch wenn ein Patient die vorgeſchriebene 

Beſcheinigung zu unterſchreiben ſich weigert, muß doch 

der Arzt deſſen Erkrankung bei der bezeichneten Polizei- 

behörde anzeigen, welche den Kontravienten wegen ſeiner 

Verweigerung der Unterſchrift und wegen Nichtablieferung
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der Kontrollfarte, die ihm mit Polizeigewalt weg- 

zunchmen iſt, der verdienten Beſtrafung entgegen=- 

zuführen hat. 

Jührt der betreffende Patient, der ſich vielleicht 

die Krankheit durch ehelichen Beiſchlaf zugezogen hat, 

keine Kontrollkarte, ſo iſt gleichwohl die vorbeſchriebene 

Beſcheinigung und die Anzeige der Erkrankung und der 

Wiedergeneſung bei der Poklizeibehörde des Wohnorts 

des Patienten geboten. Selbſtverſtändlich iſt :auch der 

Arzt ſtrafbar, der ſeinen desfallſigen Verpflichtungen 

nicht nachfommt. Iſt der Patient von ſeiner Krankheit 

wieder vollſtändig hergeſtellt, ſo hat der behandelnde 

Arzt dies der mehrgenannten Behörde ebenfalls anzu- 

zeigen, welche ſodann dem wiedergeneſenen Patienten 

auf deſſen Verlangen die Kontrollkarte wieder behändigt, 

bezw. eine neue ausſtellt. Über ſolche geſchlechtliche 

Erfrankungen . müſſen die Polizeibehörden Buch führen. 

Selbſtverſtändlich muß, wenn das Kontrollkarten- 

ſyſtem ſegensSreiche Wirkungen äußern ſoll, jede Un- 

regelmäßigfeit in der Führung und Ausfüllung der 

Kontrollkarten, ſei es, daß dieſe Handlungen abſichtlicher 

und boshafter, ſei es, daß ſie fahrläſſiger Weiſe be- 

gangen werden, insbeſondere jede gänzliche Unterlaſſung
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der Führung einer Kontrollfarte troß ausgeübter außer- 

ehelicher Beiwohnungen, ſowie jeder Verluſt einer 

Kontrollfarte, von welchem nicht ſtrikte nachgewieſen 

werden fann, daß er durch vis major herbeigeführt 

wurde, mit zwar ſtrengen, aber wohl bemeſſenen und 

abgeſtuften Strafen bedroht werden. 

Wenn eine Kontrollkarte nachweiSbar abſichtlich 

beiſeite geſchafft, vernichtet, ganz oder teilweiſe un- 

leſerlich und unkfenntlich gemacht oder ſonſt in gröb- 

licher Weiſe verſtümmelt, beſc<mußt, durchlöchert oder 

ſonſtwie beſchädigt wird, ſo iſt dies ſelbſtverſtändlich 

gleichfalls mit ausgiebigen , wirkſamen Strafen zu 

ahnden. 

Wenn eine Kontrollkfarte keinen Raum mehr zu 

weiteren Eintragungen (jede Karte dürfte ſo einzu- 

richten ſein, daß 100 Beiwohnungen darauf regiſtriert 

werden können) bietet, ſo iſt dieſelbe bei derjenigen 

Polizeibehörde, bei welcher eine neue Karte gelöſt wird, 

abzuliefern. Dieſe Behörde hat die eingelieferten 

Karten genau zu prüfen, ob ſie ordnung3gemäß geführt 

ſind, insbeſondere ob die Karenzzeiten genau eingehalten 

ſind. Nötigenfall8 hat ſich die Behörde auch mit der- 

jenigen Polizeibehörde, welche die eingelieferte Karte 
2
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ausgeſtellt hat, ins Einvernehmen zu ſeßen. Jede 

Ordnungswidrigkeit, die ſich bei der Prüfung der 

Kontrollfarten herausſtellt, iſt bei der zuſtändigen 

Gerichtsbehörde behuf8 Strafeinſchreitung zur Anzeige 

zu bringen. Geringfügige Zuwiderhandlungen, die 

keinen Anlaß zu ſtrafrechtlicher Einſchreitung geben, 

fann die Polizeibehörde in eigener Kompetenz durch 

- Mahnungen, Verwarnungen, Rügen, Verweiſe oder 

ſpezielle Anweiſungen an die betreffenden Perſonen 

abſtellen. 

Wer Wörter oder vierſtellige Zahlen nicht ſchreiben, 

geſchriebene Wörter oder geſchriebene vierſtellige Zahlen 

nicht lejen kann (es ſind nur deutſche Lettern und 

arabiſche Ziffern gemeint), ferner wer an einer an- 

ſte>enden Geſchlechtökrankheit, an Geiſteskrankheit oder 

an einer ſonſtigen auffälligen, ganz unverkennbar in 

die Sinne fallenden <roniſchen Krankheit, wie hoch- 

gradige Lungenſchwindſucht, Taubſtummheit, Blindheit, 

EretiniSmus , Blödſinn u. ſ. w. leidet, erhält keine 

Kontrollkarte ausgeſtellt. Jedoch darf dieſe Weigerung 

auch nicht zu weit getrieben, und der Krei3 der von 

der Erlaubnis zum außerehelichen Geſchlecht8verkehr 

ausgeſchloſſenen Perſonen nicht zu weit gezogen werden,
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damit es nicht zu viele Perſonen giebt*- die, ihrem 

Geſchlechtstriebe mehr, als menſchlichen Saßungen 

folgend, das Beſtreben haben, das Geſesz zu übertreten 

oder zu umgehen. Namentlich ſolchen Leidenden, bei 

denen infolge ihre8 Leiden8 der Geſchlechtstrieb ein 

um jſo regerer iſt, wie 3. B. bei leicht Lungenleiden- 

den, darf die Erteilung einer Kontrollkarte nicht ver- 

' weigert werden. 

Wenn eine Perſon, die bereits 25 Jahre alt iſt, 

die Ausſtellung einer Kontrollkarte verlangt und dabei 

behauptet, es fei dieſe die erſte Karte, die ſie erhalte, 

jo hat fie die Wahrheit dieſer ihrer Behauptung vor 

der Polizeibehörde durch Verſicherung an Eidesſtatt zu 

befräftigen, worüber ein Protokoll aufzunehmen iſt. 

Stellt ſich eine folche Verſicherung hinterher als falſch 

heraus, ſo iſt ſie wie ein Meineid ſtrafrechtlich zu ver- 

folgen, und hat die Polizeibehörde enſprechende Anzeige 

zu erſtatten. 

Auf der Kontrollkarte einer Frauensperſon, ſei 

ſie ledig oder verheiratet, hat der Mann in der hier- 

für beſtimmten Kolumne auch gewiſſenhaft bei Ver- 

meidung entſprechender Strafe zu verzeichnen, ob das 

Frauenzimmer als Entgelt für die Beiwohnung vor 
Ik
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oder nach derſelben ein Geldgeſchenk angenommen hat, 

und in welcher Höhe. Findet die Polizeibehörde bei 

der Ablieferung einer Kontrollkfarte auch nur einen 

derartigen Vermerk, ſo iſt die betreffende Frauens- 

perſon auf der nächſtauszuſtellenden Kontrollkarte und 

im Verzeichniſſe der Polizeibehörde als Proſtituierte zu 

bezeihnen und polizeilicher Kontrolle, namentlich auch 

der Geſundheit3-Kontrolle zu unterwerfen. 

Wer ſich auf betrügliche Weiſe eine Kontrollkarte 

verſchafft oder zu verſchaffen ſucht, indem er ſich für einen 

Anderen ausgiebt, muß ſelbſtverſtändlich empfindlich ge- 

ſtraft werden. Eine Kontrollkarte iſt ſelbſtverſtändlich 

- nicht übertragbar, und erliſcht ihre Gültigkeit mit dem 

Ableben ihres Inhaber3; doc<h kann der Inhalt einer 

Kontrollkarte auch nacg dem Tode ihres Inhabers 

noc< zur Eruierung der Vaterſchaft und der ſonſtigen 

allenfall8 alimentation38pflichtigen Perſonen bezüglich 

eines außerehelichen Kindes, ſowie zur Anfechtung der 

Chelichkeit eines ſcheinbar ehelich geborenen Kindes 

verwendet werden. 

Trägt eine außerehelich geſchwängerte Frauens- 

perſon, ſei ſie ledig oder verheiratet, die untrüglichen 

Kennzeichen der Schwangerſchaft bereits an ſich,
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ſo muß ſie in eine von ihr ſelbſt zu wählende, und 

wenn ſie keine Wahl trifft, in die ihrer Wohnung oder, 

wenn ſie keine ſtändige Wohnung hat, dem Orte, wo 

ſie aufgegriffen wurde, am nächſten gelegene ſtaatliche 

Erziehung38-Anſtalt aufgenommen, daſelbſt gegen Vor- 

nahme von ihrem Stande, ihrer bi8herigen Beſchäftigung, 

ihren Fähigkeiten und ihrem Geſundheit8-= und Kräfte- 

zuſtande angemeſſenen Arbeiten, deren Ertrag in die 

Staatskaſſe fließt, vor allem gegen Leiſtung von Ar- 

beiten, die der Anſtalt ſelbſt zu gute kommen, nötigen- 

fall8 auch beſchäftigung3lo8 bi8s zum Ablauf von ſechs 

Wochen nach ihrer Entbindung und in Krankheitsfällen, 

die durch die Niederkunft veranlaßt wurden, und bei 

vorausſichtlich bald vorübergehenden anderen Krankheiten 

bis zu ihrer Geneſung, bei ſonſtigen Krankheiten aber 

bis zu ihrer Transportfähigkeit, wenn jedoch die Mutter 

das Kind ſelbſt ſtillen kann, bis zur Abgewöhnung des 

Kindes, beziehungsweiſe ſo lange, als die Mutter das 

Kind an ihrer Mutterbruſt, wenn auch nur teilweiſe, 

ernähren kann, unentgeltlich verpflegt werden, damit die 

ſtaatliche Fürſorge für das Kind ſchon gleich in den 

erſten Augenblicken ſeine8 Lebens, ja ſchon vor deſſen 

Geburt eingreifen kann. Welch großer Gewinn liegt
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ſchon darin, daß ſich in den Erziehung8-Anſtalten ſo 

manche Mutter, die ihr Kind ſonſt unter keinen Um- 

ſtänden an ihrer Mutterbruſt ernährt hätte, dazu her- 

beiläßt, weil ihr in Ausſicht ſteht, infolge deſſen länger 

in der Anſtalt verbleiben zu dürfen! Weigert ſich eine 

außerehelich geſchwängerte Frauensperſon troß polizei- 

licher Aufforderung, ſich in die Erziehungs-Anſtalt aufs= 

nehmen zu laſſen oder nach der Aufnahme in derfelben 

zu verbleiben oder daſelbſt die ihr legal zugemuteten 

Arbeiten zu verrichten oder, wenn ſie außerhalb der 

Anſtalt niedergefommen iſt, das Kind in die Anſtalt 

zu verbringen oder verbringen zu laſſen oder es nach 

jeiner Aufnahme in der Anſtalt zu belaſſen, ſo muß 

jie entſprechend geſtraft werden. Vor der Entbindung 

und Entlaſſung aus der Erziehnngs-Anſtalt darf aber 

der Mutter der Prozeß nicht an den Hals gehängt 

werden, damit ihr jede Aufregung erſpart bleibe. 

Jede außerehelich geſchwängerte Frauensperſon iſt 

bei Meidung ſtrenger Strafe verpflichtet, bei ihrer Auf- 

nahme in die Erziehungs-Anſtalt ihre Kontrollkarte an 

die Verwaltung der Anſtalt abzuliefern, wo ſie ſo lange 

aufbewahrt wird, bis das Frauenzimmer aus der Anſtalt 

wieder entlaſſen wird, da es bei Vermeidung ſtrenger
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Beſtrafung den Müttern verboten werden muß, in der 

Erziehung3-Anſtalt außerehelichen Geſchlecht8s-Umgang 

zu pflegen, wie überhaupt niemandem, auch den Anſtalts- 

Beamten und -Bedienſteten beiderlei Geſchlecht8 nicht 

geſtattet werden kann, innerhalb einer ſtaatlichen Ex- 

ziehungs-Anſtalt oder auf dem dazu gehörigen Terrain 

einen außerehelichen Beiſchlaf auszuüben. 

Die Verwaltung der Erziehungs8-Anſtalt hat die 

an ſie abgelieferten Kontrollfarten genau zu prüfen, 

ob ſie vorſchriftömäßig geführt ſind, und insbeſondere 

ob das zur Welt gebrachte Kind von einem verzeichneten 

Beiſchlafe herrühren kann. Der Beiſchlaf, von welchem 

es höchſt wahrſcheinlich iſt, daß das Kind davon her- 

rührt, ſowie die übrigen in die ſogenannte kritiſche Zeit 

fallenden Beiwohnungen ſind ganz beſonders ins Auge 

zu faſſen und dem Vormundſchaft8gerichte zu noti- 

fizieren, damit dieſes8 in die Lage verſeßt wird, die 

Alimentation8-Verhandlungen in das richtige Geleiſe 

zu bringen, insSbeſondere den Kindsvater und allen- 

fallſige ſonſtige alimentationspflichtige Konkumbenten 

zu eruieren. Allenfallſige bezüglich der Führung der 

Kontrollkarten wahrgenommene Ordnungswidrigkeiten 

ſind der einſchlägigen Gerichtöbehörde zur weiteren
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Verfolgung zur Anzeige zu bringen. Eine in die ſtaat- 

liche Erziehungs - Anſtalt aufgenommene verheiratete 

FrauenSperſon, welche fälſchlicher Weiſe angiebt, außer- 

ehelich geſc<wängert zu ſein, während ſie in der That 

und Wahrheit ehelich geſchwängert wurde, iſt ſfelbſt- 

verſtändlich ſtraffällig und ſofort nach der Entdeckung 

de8 Betruges ſamt ihrem Kinde aus der Anſtalt zu 

entfernen, ſofern ihre ſofortige E[itfernung ohne Gefahr 

für Mutter und Kind bethätigt werden kann. 

Andererſeit8 iſt aber auch jedes außerehelich ge- 

jſ<wängerte Frauenzimmer, welches feine Schwängerung 

verheimlicht oder zu verheimlichen ſucht, ſtraffällig. 

Soll das Kontrollkartenſyſtem eine nachhaltige und 

dauernde ſegensreiche Wirkung ausüben, ſo muß jede 

bei Gelegenheit de8 außerehelichen Geſchlecht8verkehr3 

erfolgte oder auch nur verſuchte widernatürliche, nicht 

auf dem Wege eines fürmlichen Beiſchlafs erzielte Be- 

friedigung des Geſchlechts8triebes, wobei mehr mit den 

Händen, als mit den Geſchlechtöwerkzeugen manipuliert 

wird, mit Strafe bedroht werden; denn die entnervenden 

Wirkungen ſolchen Geſchlechtsverkehr3, der noch dazu 

nicht einmal in den Kontrollkarten verzeichnet zu werden 

brauchte, alſv bei der Berechnung der Karenzzeit außer



Betracht bliebe, da nur förmliche Beiwohnungen kartiert 

und mitgezählt zu werden brauchen, ſind geradezu ver- 

heerend. Dabei bleiben ſelbſtverſtändlich die ſonſtigen 

gegen BVerſtöße gegen die Sittlichkeit ſich richtenden 

Beſtimmungen des Strafgeſeßbuchs unberührt, wie über- 

haupt die allgemeinen Beſtimmungen des Strafgeſeß- 

buchs über Strafen, Straffolgen, Beihilfe, Anſtiftung, 

Notwehr u. |. w. und die Vorſchriften über die Ver=- 

pflichtung der Polizeibehörden, Zuwiderhandlungen gegen 

die Straſgeſeze bei den einſchlägigen Gericht8behörden 

zur Anzeige zu bringen, auch für die gegen das Kontroll- 

kartenſyſtem begangenen ſtrafbaren Handlungen gelten. 

Wie die polizeiliche Einlieferung widerwilliger 

außerehelich geſchwängerter Frauenzimmer in die ſtaat- 

lichen Erziehungs8-Anſtalten, ſo iſt auch die Verpflegung 

und Erziehung der außerehelichen Kinder in dieſen 

Anſtalten *abgefehen von den Alimenten-Zahlungen für 

die Beteiligten völlig koſtenlo8; ebenſo ſind auch alle 

Handlungen der die Kontrolle führenden Polizeibehörde 

gebührenfrei; höchſtens fönnte man für .eine Kontroll- 

karte, die als Erſaß für eine zu Verluſt gegangene 

Karte zu dienen hat, abgeſehen von der Strafe eine 

Gebühr erheben, die höher iſt, wenn die Kontrollkarte
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abſichtlich bei Seite geſchafft oder vernichtet wurde, als 

wenn ſie nur fahrläſſiger Weiſe verloren worden iſt. 

Wenn einmal eine Frauensperſon oder ein Kind 

in eine Erziehung8-Anſtalt aufgenommen iſt, darf ein 

Wechſel der Anſtalt nur aus zwingenden Gründen er- 

folgen. Als ſolcher Grund darf ein Wechſel im Domi- 

zile der Eltern eines Kindes nur dann gelten, wenn 

ſich die Eltern bi3her in liebevoller Weiſe um das Kind 

angenommen haben. 

E3 foll nicht verfannt werden, daß, wenn den 

unverheirateten Frauen3perſonen die große Laſt der 

Kinder-Verpflegung und -Erziehung abgenommen wird, 

dies ein Anreiz für ſie iſt, ſich in höherem Maße dem 

außerehelichen Beiſchlaf hinzugeben, wie andererſeits 

der Umſtand, daß die Männer in ſo außerordentlicher 

Weiſe für außerehelichen Geſchlechtgumgang verant- 

wortlich gemacht werden, dieſe dazu verlockt, ſich den 

Geſchlecht8genuß auf ehebrecheriſche Weiſe zu verſchaffen. 

Allein, was den erſteren Punkt betrifft, ſo hat es ja 

die Staats8gewalt in der Hand, die Zahl der außer- 

ehelichen Kinder zu regulieren, da ſie, wenn ſolche zu 

ſehr überhandnehmen, nur die Karenzzeit zu erhöhen 

braucht, und was den Anreiz zum Ehebruch anlangt,
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ſo iſt zu bedenken, daß auch verheiratete Perſonen, 

wenn ſie ſich dem außerehelichen Geſchlechtsverkehr hin- 

geben wollen, in dieſer Beziehung denſelben Beſchrän- 

fkungen unterworfen ſind, wie ledige, und daß durch- 

eine liberale Eheſcheidungsgeſeßgebung dem allzu heſftigen 

Umſichgreifen ehebrecheriſchen Geſchlechtsverkehr3 ein 

wirkſamer Damm entgegengeſeßt werden kann. Übrigens 

ſteht - dieſen anſcheinend ſchwachen Seiten des Kontroll- 

kartenſyſtems der immenſe Gewinn gegenüber, daß ſich 

künftighin nach Einführung der Erziehungs-Anſtalten 

und des Kontrollkartenſyſtems wohl nicht leicht mehr 

ein außerehelich geſchwängertes Frauenzimmer finden 

wird, welches aus Verzweiflung über jeinen Fehltritt 

und aus falſcher Sham über feinen Fall ſich ſelbſt 

und damit auch dem Kinde, das ſie unter dem Herzen 

trägt, den Tod giebt! 

Bei verheirateten Perſonen fällt in die Karenzzeit 

allerdings auch der eheliche Geſchlecht3verkehr; allein 

dies fällt nicht ins Gewicht, da dieſer Gefchl*eck)tsverkehr 

dann, wenn ſich eine verheiratete Perſon bemüßigt ſieht, 

auch außerehelichen Geſchlechts8umgang zu pflegen, ohne- 

hin ganz minimal ſein wird, junge Eheleute, welche an 

einander ſelbſt noch mehr Gefallen finden, außerehelichen
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Geſchlecht3verkehr überhaupt nicht ſuchen werden, und 

bei älteren Leuten die Karenzzeit ohnedies eine höherc 

iſt, verheiratete Perſonen auch mehr als ledige, ſich 

ſelbſt vor der Unmäßigkeit im Geſchlecht8verkehr und 

vor der dadurch bedingten Gefahr, mit Geſchlecht3- 

franfheiten angeſte>t zu werden, hüten werden. 

Man glaube ja nicht, daß durch das Kontroll- 

kartenſyſtem der außereheliche Geſchlecht3verkehr ſtaat- 

licherfeits als ein neben der Ehe gleichberechtigt her- 

laufender Faktor anerkannt und gleichſaim ſtaatsrechtlich 

dazu geſtempelt wird. Nein! Die öffentliche Ordnung 

erheiſcht e8, daß nur die Ehe ein Recht zum Beiſchlaf 

gewährt. Dieſe8s Recht ſchließt aber nicht aus, daß 

leidenſchaftliche Ausbrüche des Geſchlechtstrieb8 , die 

ſich außerhalb der Ehe abſolut zur Geltung bringen 

wollen, da, wo dieſer Trieb nicht ganz unterdrückt 

werden kann, wenigſtens innerhalb gemeſſener Schranken 
gehalten und in ein ruhiges Fahrwaſſer gebracht werden. 
Und dies, nur dies und nichts anderes bezweckt das 
Kontrollkartenſyſtem, welches gleichſam ein Akt der 
Notwehr des Staates gegen die alles mehr und mehr 
überflutende Unzucht iſt; denn es wäre ein verhängnis= 
voller Irrtum, wenn man glauben wollte, das Inſtitut
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- der Ehe allein wäre imſtande, der immer mehr um ſich 

greifenden Unzucht Einhalt zu thun. Dies vollſtändig 

zu erreichen, dazu bedarf es vielmehr neuer Mittel, 

neuer Syſteme, und eines davon iſt das Kontrollkarten- 

ſyſtem; denn der Damm, den man in Geſtalt der Ehe 

der Unzucht entgegenſezen zu müſſen geglaubt hat, iſt 

bereit3 ſo unterminiert, ſo überſpült und überhaupt ſo 

defekt, daß er ſeinem Zwecke kaum mehr Genüge leiſten 

zu können ſcheint. Es iſt eine zwar beſchämende und 

traurige Thatſache, aber e8 iſt Thatſache, daß viele 

Mädchen ſich nur ſo lange der Unzucht enthalten, bis 

ſie verheiratet ſind, und nur darauf warten, bis ſie in 

den Hafen der Ehe eingelaufen ſind, um dann um ſo 

ungenierter und ungeſtrafter ihren Lüſten frol)nen zu 

können. Man gebe ſich keiner Selbſttäuſchung hin: 

Die Monogamie ſteht fein ſäuberlich auf dem Papier, 

ſie iſt-die Ausnahme; Regel aber und traurige, Schrecken 

erregende Wirklichkeit iſt leider die Polygamie, nament= 

lich in großen Verkehrszentren. 

Es wäre ]edoch ungerecl)tferttgt fich in dcefer Be- 
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drohenden Entnervung de8 ganzen Volkes Einhalt zu 

thun. Durch die Einführung de8 Kontrollkartenſyſtems 

könnte das deutſche Volk wieder ſo blühend und ſtartk 

gemacht werden, daß es von keinem anderen Volke über- 

wunden werden könnte. (Es iſt ganz unzweifelhaft, daß 

mit einer ſolchen Löſung der Proſtitution8- und Unzuchts- 

Frage nicht nur der Moralität ein - außerordentlicher 

Dienſt geleiſtet, ſondern auch ein gutes Stück der ſozialen 

Frage gelöſt würde. 

Möchte der Neuordnung des außerehelichen Ge- 

ſchlecht8verkehr8 das Schickfal des ſeiner Zeit geplanten 

Trunkſjuchtsgejetzes erſpart bleiben! 

Es wäre etwas überaus Erhebendes für jeden 

Deutſchen, wenn das deutſche Volk auch in dieſer Be- 

ziehung bahnbrechend anderen Nationen voranleuchten 

wollte, und ein ſchönes Zeugnis der Selbſtverleugnung 

und Selbſtüberwindung, wenn die Deutſchen eingedent 

des hehren Beiſpiel3, das ihnen ihre Altvorderen gegeben . 

haben, zu dieſer Neuregelung willig die Hand bieten 

wollten; dieFrüchte würden überaus reich und lohnend ſein. 

Deshalb, deutſches Volk, raffe dich, bevor es8 zu 

ſpät iſt, noch einmal auf-und ſteure der Unzucht durch 

Einführung des Kontrollkartenſyſtems!- ' * 
me f nn,
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